
Anlage-Nr.: 2.3 
26. Änderung des Flächennutzungsplanes  

– Grünfläche Gürzelweg und Wohnbaufläche Kantstraße - 
Beratung und Entscheidung über Anregungen der Träger öffentlicher Belange 

im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

Antragsteller/in 
 
Anschrift: 
 
 

Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege  
 
Endenicher Str. 133 
53115 Bonn 

Antrag: Nach Auswertung der vorliegenden Archivunterlagen muss mit hoher Wahr-
scheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass im Bereich des Plangebietes 
bedeutende Bodendenkmäler erhalten sind.  
Konflikte zwischen Planung und Denkmalschutz sind daher mit hoher Wahr-
scheinlichkeit vorgegeben. 

Beschluss: 
 

Die Anregung wird berücksichtigt. 

Begründung: Auf Anregung des Rheinischen Amtes für Bodendenkmalpflege wurde zur 
Sachverhaltsermittlung, ob Bodendenkmäler von der Baumaßnahme betroffen 
sind, ein Archäologe mit der Baubegleitung beauftragt. 
Im Rahmen der Bautätigkeiten wurden keine Bodenkmäler gefunden.  
Dies wurde auch vom Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege in einem 
Schreiben mitgeteilt. 

Abstimmung dafür dagegen Enthaltung   

Stadtentwicklungs- 
und Umweltaus-

schuss 

   

Haupt- und  
Finanzausschuss 

   

R A T    

 


